
Änderung des Anhangs F (APTU) 

„Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

[Die Änderung betrifft nur die französische Fassung] 

Artikel 8 

ETV 

§ 4 Soweit dies zur Erreichung des in Artikel 3 genannten Zwecks erforderlich ist, haben die sich 

auf Teilsysteme beziehenden ETV mindestens: 

a) den beabsichtigten Anwendungsbereich (Teil des Netzes oder Fahrzeuge; Teilsystem

oder Teil davon) anzugeben;

b) grundlegende Anforderungen für jedes betroffene Teilsystem und seine Schnittstellen

zu anderen Teilsystemen vorzusehen;

c) die funktionellen und technischen Spezifikationen festzulegen, denen das Teilsystem

und seine Schnittstellen mit anderen Teilsystemen entsprechen müssen;

erforderlichenfalls können die Spezifikationen je nach Einsatz des Teilsystems, zum

Beispiel in Abhängigkeit von Kategorien von Strecken, Knotenpunkten und/oder

Fahrzeugen, voneinander abweichen;

d) die Bauelemente oder Interoperabilitätskomponenten und Schnittstellen zu bestimmen,

die Gegenstand von technischen Normen sein müssen, die zur Verwirklichung der

Interoperabilität des Eisenbahnsystems erforderlich sind;

e) für jeden in Betracht kommenden Fall die Verfahren anzugeben, die zur Bewertung

der Konformität mit den Bestimmungen der ETV angewendet werden müssen. Diese

Verfahren stützen sich auf die in einer allgemeinen ETV gemäß § 8 festgelegten

Bewertungsmodule;

f) die Strategie zur Umsetzung der ETV anzugeben. Insbesondere sind die zu

erreichenden Etappen festzulegen, damit sich schrittweise ein Übergang vom

gegebenen Zustand zum Endzustand, in dem die ETV allgemein eingehalten werden,

ergibt; für jede Phase sind geeignete Übergangsbestimmungen aufzunehmen;

g) für das betreffende Personal die Bedingungen in Bezug auf die berufliche

Qualifikation sowie die Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz,

die für den Betrieb und die Instandhaltung des betreffenden Teilsystems sowie für die

Umsetzung der ETV erforderlich sind, anzugeben;

h) die für bestehende Teilsysteme und Fahrzeuge geltenden Bestimmungen anzugeben,

insbesondere in Bezug auf Aufrüstungen und Erneuerungen, und in diesen Fällen

unter Angabe der Änderungsarbeiten, die einen Antrag für eine neue Zulassung

erforderlich machen;

i) die vom Eisenbahnunternehmen zu kontrollierenden Parameter der Fahrzeuge und

ortsfesten Teilsysteme sowie die für diese Kontrolle anzuwendenden Verfahren

anzugeben, um die Kompatibilität zwischen Fahrzeugen und den Strecken, auf denen

sie betrieben werden sollen, sicherzustellen.
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Artikel 8a 

Mängel in ETV 

§ 1 [Die Änderung betrifft nur die französische Fassung] 

Artikel 12 

Nationale technische Anforderungen 

§ 2 [Die Änderung betrifft nur die französische Fassung] 

Anlage 

1.5 [Die Änderung betrifft nur die französische Fassung]” 
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